Fall Nr. 1 (12 Punkte)

Anton kauft von Werner beim abendlichen Stammtisch dessen Fahrrad. Anton will das Fahrrad am nächsten Tag abholen. Beide wussten aber nicht, dass das Fahrrad, das Werner vor der Gaststätte abgeschlossen abgestellt hatte, inzwischen gestohlen worden war.

a) Ist der Vertrag gültig








3 P
b) Kann Anton von Werner Übereignung des Fahrrads verlangen?

4 P
c) Kann Werner von Anton Zahlung des Kaufpreises verlangen?

5 P
Fall Nr. 2 (1 Punkte)

Schuldverhältnisse entstehen entweder durch Rechtsgeschäft oder kraft Gesetzes.

a) Nennen Sie den Hauptfall der rechtsgeschäftlichen Entstehung eines Schuldverhältnisses.  









1 P

Fall Nr. 3 (5 Punkte)

Meyer aus München hat gegen Bauer aus Neutraubling eine fällige Kaufpreisforderung über 12.000 €, die Bauer trotz zweier Mahnschreiben bisher nicht beglichen hat. Meyer sieht daher keine andere Möglichkeit mehr, als seine Forderung gerichtlich geltend zu machen.

a) Bei welchem Gericht müsste Meyer gegen Bauer die Klage einreichen?
 2 P

b) Welche weitere Möglichkeit neben der Klage hätte Meyer, seine Forderung gerichtlich geltend zu machen? Welches Gericht wäre hierfür zuständig?  
3 P

Lösungsvorschlag zu Fall Nr. 1:

zu a) Der Vertrag ist gültig (1 P.), da eine anfängliche Unmöglichkeit der Wirksamkeit eines Vertrages nicht entgegensteht, § 311 a Abs. 1 BGB

zu b) Da ein Kaufvertrag geschlossen wurde, hat Anton Anspruch auf Übereignung des Fahrrads, § 433 Abs. 1 BGB (1 P.). Es liegt aber anfängliche Unmöglichkeit vor (1 P.). Werner wird daher von seiner Leistungspflicht frei (1 P.). Anton kann also die Übereignung des Fahrrads nicht verlangen, § 275 Abs. 1 BGB (1 P.).

zu c) Da ein Kaufvertrag geschlossen wurde, hat Werner Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises, § 433 Abs. 2 BGB (1 P.). 

Es liegt aber anfängliche Unmöglichkeit vor (1 P.), weswegen er nicht zu leisten braucht, § 275 Abs. 1 BGB (1 P.). 

Damit entfällt aber der Anspruch auf die Gegenleistung (1 P.), § 326 Abs. 1, HS 1 BGB (1 P.).
Lösungsvorschlag zu Fall Nr. 2:

zu a) 
der Vertrag (1 P.)

Lösungsvorschlag zu Fall Nr. 3:

zu a) Landgericht (1 P.) in Regensburg (1 P.)

zu b) durch Mahnbescheid (1 P.), der beim Amtsgericht (1 P.) in Coburg (1 P.) beantragt werden müsste.
Fall Nr. 4 (6 Punkte)

Anton erhält zu seinem 17. Geburtstag von seinen Eltern 120 Euro, damit er sich damit einen CD-Spieler kaufen kann. Er erwirbt ein solches Gerät von Huber zum Preis von 119 Euro und bezahlt sofort. Einige Tage danach erfährt Huber, dass Anton minderjährig ist. Er bittet daraufhin schriftlich dessen Eltern, ihm mitzuteilen, ob sie mit dem Kauf einverstanden sind. Die Eltern antworten nicht. 



Frage: Ist ein Vertrag zustande gekommen?
Begründen Sie Ihre Antwort unter Angabe der gesetzlichen Fundstellen und nehmen Sie auch zum Verhalten der Eltern unter rechtlichen Gesichtspunkten Stellung.

Fall Nr. 5 - Kaufvertragsrecht – 12 Punkte
Detlef Dobler erwarb bei Antiquitätenhändler Anton Ammer am 19.01.2006 in dessen Geschäft eine gebrauchte Vitrine zum Preis von 6.000 Euro. Bei Vertragsabschluss hatte Ammer dem Dobler die Vitrine lediglich abgebildet auf einem Foto zeigen können, weil sich das Möbelstück zu diesem Zeitpunkt in einem Lager befand.

Nach Lieferung und Aufstellung der Vitrine in der Wohnung des Dobler stellte dieser fest, dass die Vitrine an der Rückwand ein 2 x 1 Zentimeter großes Loch hatte.

Dobler verlangte von Ammer sofort Nacherfüllung, wobei er Ammer deren Art freistellte. Ammer erklärte, dass es sich bei der Vitrine um ein Einzelstück handele und ihm daher eine Nachlieferung nicht möglich sei. Zur Nachbesserung sei er nicht breit, da es sich bei einem derart kleinen Loch an der Rückwand um einen unerheblichen Mangel handele.

Daraufhin erklärt Dobler, dass für ihn der Vertrag damit hinfällig geworden sei. 

Hat er Recht? - Begründen Sie Ihre Antwort unter Angabe der einschlägigen Paragraphen.
Lösungsvorschlag zu Fall Nr. 4

Ein Kaufvertrag § 433 BGB zwischen Anton und Huber ist wirksam zustanden gekommen (1 P.).

Die Minderjährigkeit des Anton steht dem nicht entgegen (1 P.), weil es sich um einen Fall des § 110 BGB handelt (1 P.). Anton hat das Geld von den Eltern zu diesem Zweck erhalten und Zahlung damit bewirkt. (1 P.).

Dass die Eltern auf die schriftliche Anfrage des Huber nicht antworten, ändert nichts an diesem Ergebnis. Die Bestimmungen des § 108 Abs. 2 BGB (1 P.) finden auf einen mit Einwilligung der gesetzlichen Vertreter geschlossenen Vertrag keine Anwendung (1 P.).

Lösungshinweise für Fall Nr. 5:

Zwischen Dobler und Ammer wurde ein Kaufvertrag nach § 433 ff BGB abgeschlossen (1 P.)

Die Kaufsache wies einen Mangel auf, § 434 Abs. 1, S. 2, Nr. 2 BGB      (1 P.)

Da es sich um eine Stückschuld (1 P.) handelt, ist Nachlieferung unmöglich, §§ 439 Abs. 1, 275 Abs. 1 BGB (2 P.)

Dobler will zurücktreten (1 P.). Nach § 437 Nr. 2 BGB (1 P.) könnte Dobler vom Vertrag sofort zurücktreten, § 323 Abs.2, Nr. 1 BGB (2 P.), weil Ammer die Nacherfüllung verweigert (1 P.)

Der Rücktritt des Dobler scheitert allerdings vorliegend an der Unerheblichkeit des Mangels, § 323 Abs. 5, S. 2 BGB (2 P.)
Fall Nr. 6 - Verjährung – 9 Punkte

Wann verjährt die Werklohnforderung, die das Autohaus Schulz gegen seinen Kunden Kerner (Privatperson) aufgrund einer Reparaturrechnung für dessen Golf hat?

Berücksichtigen Sie die folgenden Tatsachen:

a) Die Reparatur ist am 13. Juli 2003 erfolgt. Die Rechnung in Höhe von 1.500 Euro wird am 14. Juli 2003 gestellt und ist sofort fällig.

b) Am 25. August 2004 zahlt Kerner einen Teilbetrag von 500 Euro.

c) Als Ergebnis eines Gesprächs am 01. April 2005 stundet Schulz dem Kerner aufgrund der bisherigen guten Geschäftsbeziehungen die Restforderung für 3 Monate. 

Berechnen Sie die Verjährungsfristen unter Angabe der entsprechenden Paragraphen.

Lösungsvorschlag für Fall Nr. 6:

Zu a) Verjährungsbeginn: 01.01.2004, § 199 Abs. 1 BGB – regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren, § 195 BGB – damit Verjährungsende: 31.12.2006 (3 P.)

Zu b) Neubeginn der Verjährung durch Abschlagszahlung, § 212 Abs. 1, Nr. 1 BGB – Neubeginn am 26.08.2004 – Verjährungsende am 25.08.2007 (3 P.)

Zu c) Stundungsvereinbarung bedeutet Hemmung der Verjährungsfrist, § 205 BGB – die Verjährungsfrist verlängert sich um den vereinbarten Zeitraum, § 209 BGB – neues Ende der Verjährungsfrist: 25.11.2007 (3 P.)
Fall  7 (13 Punkte)

Am 1. März 2007 verkauft Auto-Schulz an Krüger einen PKW. Laut Bestellung und Auftragsbestätigung soll die Lieferung zuverlässig spätestens zum 15. April 2007 erfolgen. Schulz notiert sich jedoch versehentlich einen falschen Termin und vergisst die Auslieferung. Deshalb muss sich Krüger für eine Geschäftsreise, die er am 16. April 2007 bereits mit dem neuen Wagen unternehmen wollte, einen Mietwagen nehmen.

Klären Sie, ob Krüger von Auto-Schulz die Erstattung der Mietwagenkosten in Höhe von 500,00 € verlangen kann. Nennen Sie dabei auch die rechtlichen Grundlagen.


Lösungsvorschlag für Aufgabe Nr. 7:

Mit der Bestellung und der Auftragsbestätigung ist ein Kaufvertrag nach § 433 BGB zu Stande gekommen, aufgrund dessen Schulz zur Lieferung verpflichtet ist, den PKW bis spätestens 15. April 2006 zu liefern



1 P.

Da er diese Pflicht verletzt hat, kann Krüger nach § 280 (1) 1 BGB Schadenersatz verlangen 








2 P.

Voraussetzung hierfür ist nach § 280 (1) 2 BGB, dass er die Pflichtverletzung (1 P. ) zu vertreten hat. Dies ist nach dem Sachverhalt gegeben. (1 P.)

Da es sich um einen Schaden handelt, der durch die Verzögerung der Leistung (1 P.) entstanden ist, muss sich nach § 280 (2) BGB der Schuldner in Verzug befinden
(1 P.)

Die hierzu nötigen Voraussetzungen gem. § 286 (1) 1 BGB (Nichtlieferung,  Fälligkeit und Verschulden (1 P.)) sind gegeben. Bezüglich der noch nicht 


vorhandenen Mahnung (1 P.) ist zu prüfen, ob eine Ausnahmeregelung 

gem. § 286 (2) BGB zutrifft.
(1 P.)

Da für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, (1P.) bedarf es nach 
§ 286 (2) 1. Variante BGB keiner Mahnung. (1 P.)

Schulz befindet sich also in Verzug und Krüger kann von ihm Ersatz des Verzögerungsschadens in Höhe von 500,00 € verlangen. (1 P.)

Fall 8 - Schuldnerverzug:  7 Punkte

Entscheiden Sie, ob in den nachstehend wiedergegebenen Vertragsklauseln eine Mahnung notwendig ist, um den Schuldner in Verzug zu setzen. 

Geben Sie bei Ihrer Antwort auch den einschlägigen Paragraphen an, wenn  keine  Mahnung nötig sein sollte:

a)
„Lieferung innerhalb circa 2 Wochen ab Bestelleingang“

b)
„Lieferung innerhalb 2 Wochen ab Bestelleingang“

c)
„Lieferung am 10.April 2006“

d)
„Lieferung spätestens Ende März“

e)
„Lieferung in circa 3 Wochen“; nach 2 Wochen ruft der Lieferant an und teilt mit, dass er die Ware auf keinen Fall mehr liefern will

f)
„Lieferung erfolgt innerhalb von 2 Werktagen nach Abruf“ 

g)
„Blumenschmuck wird rechtszeitig vor der kirchlichen Trauung, die am 25.Mai 2006 um 14.00 Uhr stattfindet, geliefert“.

Lösung Fall 8:

zu a)  ja

zu b)  nein;  § 286 Abs.2 Nr.2 BGB

zu c)  nein;  § 286 Abs.2 Nr.1 BGB

zu d)  nein;  § 286 Abs.2 Nr.1 BGB

zu e)  nein;  § 286 Abs.2 Nr. 3 BGB

zu  f)  nein;  § 286 Abs.2 Nr. 2 BGB

zu g)  nein;  § 286 Abs.2 Nr. 4 BGB

Fall 9 - Kaufvertrag:     10  Punkte

Der Geschäftsführer der ASF-GmbH Xaver Alberti kauft bei der BayWa AG Nördlingen für seine Firma 10 Stück Bosch-Hammer zum Gesamtpreis von  5.000  Euro.  Er bittet, die Ware an den Firmensitz der ASF-GmbH in Kempten zu versenden.

Beim Transport durch den Paketdienst THOR gehen die Bosch-Hammer verloren.

Hat die ASF-GmbH einen Anspruch gegen die BayWa AG auf Lieferung 10 anderer Bosch-Hammer?

(Anm.:  Begründen Sie Ihre Antwort unter Angabe der einschlägigen Paragraphen)
                                                *

Lösung Fall 9:

Es liegt ein Kaufvertrag  (1 P.) gemäß § 433 Abs.1 BGB  (1 P.)  vor, und zwar in der besonderen Form des Versendungskaufs  (2 P.) gemäß  § 447 BGB (1 P.)

Erfüllungsort ist Nördlingen,  § 269 BGB  (1 P.).

Die BayWa hat ihre Verpflichtung mit der Übergabe der Ware an den Spediteur erfüllt,  § 362 BGB  (2 P.) und ist daher von ihrer Leistungspflicht frei geworden  (2 P.).

Fall 10 - Werkvertragsrecht:  8 Punkte

Baum bringt seinen PKW in die Werkstatt des Anton, um einen Motorschaden beseitigen zu lassen. Anton beauftragt damit seinen Gesellen Gustav, der aber trotz fünfstündiger Suche den Fehler nicht finden kann.

Anton verlangt nun von Baum für den Arbeitsaufwand Bezahlung in Höhe von 200 Euro; Gustav will von Anton den mit ihm vereinbarten Stundenlohn.

Wie steht es mit beiden Ansprüchen? - Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung Fall 10:

Zwischen Baum und Anton kam ein Werkvertrag  (1 P.) zustande; zwischen Anton und Gustav besteht ein Arbeits-/Dienstvertrag  (1 P.)

Anton schuldet Baum die Beseitigung des Schadens = Leistungserfolg  (2 P.),  was er nicht erbracht hat, so dass er keinen Anspruch auf Werklohn hat  (2 P.)

Gustav hat Anspruch auf seinen Lohn  (1 P.), da er lediglich seinen Arbeitseinsatz schuldet  (1 P.).
